
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 45 (1929)

Heft: 43

Rubrik: Verschiedenes

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


At. 43 3Hufïr. fdpocij. 4>aubW.*Seituttfl („37îeifteïblûtt") 513

©ctyutytyarge an bet ©dtynittoberjïâctye oerfeift unb wteber
na<| bent 3nnern brSngt. ®S ift bieg bet etfte ©runb,
weStyalb man mit bireftem Sampf arbeitet nnb ein
wetteret ©rnnb Hegt bartn, bag bet birelte Sampf ben
bie gellen umgebenben Suftgürtel entfernt unb bamit bie
SOBSrme in bas Çolg hineinträgt.

£at bet Sampf mtnbeftenS eine Temperatur non
100 ©tab, fo ïdft et bie im £>oIge befinblictyen ®iwet|»
ftoffe auf unb ueiliert baS fjolg bamit bie gätyigleit, gu
„arbeiten". Sie ©igenfdjjaft, baS ©iweig aufgulöfen, tyat
fein anbetet SBärmeträger, weStyalb für eine richtige
Troclnung baS Betfatyten mit bem Sampfe nidtyt um»

gangen werben lann.

Utrbanäcwesen.
analer» unb ©ipfertneifteroerbanb bes RantonS

©larub. (Rott.) Sie SJtänner non bet eblen ißtafel»
gunft fanben fleh i« ©laruS gut orbentlictyen SatyteS»

uetfammlung gufammen, bie non SMermeifter Satob
Spulet oon 3RoHi§ präjibiett würbe. Sm Sorbet»
grunb ber Beratungen ftanb ein neues Programm für
bie SetyrttngSprüfungen im SRalerberuf, bas non ber
BerbanbSleltung geftütyt auf bie eigenen ©tfatyrungen
unb foldje anbetet ïantonaler Berbänbe ausgearbeitet
worben war. Set neue SrüfungSpIan gebt nun an bie
fantonale tßrüfungSlommijfion. Qn ber SiSluffion würbe
erneut unb brlngenb ber SBunfcty an äße Beerben ge*
richtet, gu einer gefunben unb gerechten ^ßreiSgefialtung
im SJtalergewerbe Çanb gu bteten unb bie alle fctyäbi»
genbe ißrelSbtücfetel unb ©dtymutylonlurteng gu befämpfen.
Qm legten Satyr ift auf Beranlaffung beS SKalermeifter»
»erbanbeS ein berufSlunblictyet Unterridtyt für alle SDtaler»

letytlinge unfereS RantonS eingerichtet worben, was als
ein erfreulicher gortfetyritt gu betrauten ift. liïe Se»

ftrebungen gut görberung ber beruflidjjen Tüctytigfelt beS

BadtymudtyfeS tyaben aber nur bann einen bauernben 9Bert,
wenn biefe berufliche Tüdtytigteit bann fpäter im pral»
tifdjen Berufsleben butety eine gerechte SßretSberedtynung
anetlannt wirb, §iet ift bie ÜJliltyilfe ber Betyörben
unb arbeitoergebenben ©teilen unumgänglidty. SOßenn

ber ©ctyug eines Eorreft errechneten SteifeS in ber SHt»

beitSprajiS fehlt, ift ber ©ctymutyfonlurreng unb bamit
ber mangeltyaften SfcbeitSauSffityrung Tür unb Tor ge»

öffnet. Sie Betyörben tyaben eS in ber £>anb, bei Offerten,
bie eine nennenswerte ^SretSbiffcreug aufweifen, burety

©erantyolung ber ÜDtetfterfctyaft gut Setailfalfulation bie
©ingeltyeiten ber S)3ret8geftaltung fennen gu lernen unb
gu überprüfen, was bei gerechtem ©ntfdtyeib unb gutem
SHUen non felber gut SÎuSfdtyaltung ber ^ßretSunterbte«
tung unb auety ber öberforberung fütyren würbe. Ser
SWaler» unb ©ipfermeifteroerbanb beS RantonS ©laruS
win bie berufliche Qualität unb baS wirtfctyaftltctye gort»
fommen feiner BerufSangetyörigen förbern; bas lann er
ober nur bann, wenn etne gefunbe ^3reiSbete<tynung emtty

»an ben Betyörben anerfannt wirb.

SöotynungSauSftellung im ftunftgewerbemufeum in
gürid). 3lm 8. Sanuar würbe im Äunftgewerbemufeum
öie gBanberauSfteHung „Sie ÜBotynung für baS ©jifteng-
Minimum" eröffnet, bte etnen Teil beS SJlaterialS oet«
wenbet, baS bei ©elegentyeit beS gwetten RongreffeS für
"eues Bauen in granlfurt a. 9R. gufammengeftellt würbe.
Unfet Rii-ftorrefponbent tyat über biefe 9BanberauSftel=
"ung in ber „öanbroetfet=3tg.'\9k. 40 bereits berichtet,
onläfjHcty ber lluSftellung im ©ewerbemufeum Bafel.

(Beb.)

SKGEREI- UND HOLZ-BEARBEITUNGSMASCHINEN

(Universal-Bandsäge Mod. B. M.) 6a

A. MULLIR & CSE. â: - BRUGG

Cotentafel.
f Heinrich ?ltnolö Dett!er*Btorf, »anmeifter in

Bttbifon (3üricty), ftarb am 8. Sanuar im Sitter non
50 Satyren.

f ^ermann ©utermeifter, SHalermeifter in gofingen
(Sfargau), ftarb am 14. Sanuar im Sllter non 57 Satyren.

f BairaunD ^roetyaSla, Bîalerraeifter in 3ng, ftarb
am 15. Sonuat im Sllter non 53 Satyren.

f &aoet SßotyutyaS, ©dtyreinermeifter in ©larnS,
ftarb am 19. Sanuar im Sllter non 53 Satyren.

f Ulrich Slitter, Baumeifter in Ttyaltoil, ftarb am
19. Sanuar im Sllter non 77 Satyren.

üer$cMedene$.
SaS neue 'Baugefeg im Ranton götiety. Ser Sie»

gterungSrat unterbreitet bem RantonSrat etne Borlage
für baS neue Baugefety, im SOBefentlictyen mit ben 9teue»
rung en: Sie ©emeinben ftnb berechtigt, ba§ ©efety unter
regterungSrätltdtyer ©enetymigung gang ober teilweife an»
gnwenben ; fie müffen Bebauungspläne auffteüen, In benen
auety bte Sßotyn», ©efctyäftS» unb Subuftrtegebiete auSge»
fdtyieben fein müffen. Sie im Bebauungsplan enttyaltenen
SSrofefte für baS öffentliche §auptftragenne| unb bte @nt»

wäfferungSgrunbtagen bebürfen ber regierungSräitidtyen
©enetymigung, auf bie ftety fobann baS ©jpropriationS»
recht ftütyt. Bei ber überbauung gu SBotyngwedeu foH
bte offene unb niebere Bauweife beoorgugt werben, unb
für SBotynftragen foU ber rutyige ©tyaraïter gefächert fein.
3Bo eS notwenbig ift, fteüt ber SlegierungSrat mit ben
©emetnbebetydrben gufammen einen einheitlichen ©efamt»
plan auf, bem fiety bte ®emetnbe»BebauungSpläne angu»
paffen tyaben. gerner müffen bte ©emeinben Bauorb »

nungen erlaffen, bte alle bau-, feuer», gefunbtyettS» unb
oerfetyrSpoligeiltdtyen Bertyältniffe enttyalten. Sie ^ßläne
für projeftterte öffentliche BetfetyrSwege follen unter SluS»

fdtyreibung etner 14tägigen BefurSfrift öffentlich aufge»
legt werben, ©ofern an ©trafjen I. unb II. Rlaffe bte
©emeinben bte geftfetyung oon Bau» unb 9tioeauitnlen
unterlaffen, ift bie Sireltion ber öffentlichen Bauten gut
§etfteHung eines SSrojelteS auf Roften ber ©emeinbe
berechtigt. Sie ©ebäubefoctel bürfen nietyt übet bie Bau«
linien, beten 2lbftanb mtnbeftenS 12 m betragen foH,
ootragen. Ste ©emetnben lönnen, wo nötig, im Quat»
tierplanoerfatyren rüdwärtige ober Saneabaulinien an»
orbnen, unb unter ©ntfdtyäbigung ber ©runbeigentümer
gut greltyaltung oon öffentlichen 'Anlagen ßtnten feftfetyen.
Ste Quartierpläne unterliegen mit Begug auf bie geft»
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Schutzharze an der Schnittoberfläche verseift und wieder
nach dem Innern drängt. Es ist dies der erste Grund,
weshalb man mit direktem Dampf arbeitet und ein
weiterer Grund liegt darin, daß der direkte Dampf den
die Zellen umgebenden Luftgürtel entfernt und damit die
Wärme in das Holz hineinträgt.

Hat der Dampf mindestens eine Temperatur von
100 Grad, so löst er die im Holze befindlichen Eiweiß-
stoffe auf und verliert das Holz damit die Fähigkeit, zu
«arbeiten". Die Eigenschaft, das Eiweiß aufzulösen, hat
kein anderer Wärmeträger, weshalb für eine richtige
Trocknung das Verfahren mit dem Dampfe nicht um-
gangen werden kann.

0ervâ»â;mîîn.
Maler- «nd Gipsermeisterverband Ses Kautons

GlaruS. (Korr.) Die Männer von der edlen Pinsel-
zunft fanden sich in Glarus zur ordentlichen Jahres-
Versammlung zusammen, die von Malermeister Jakob
Schul er von Mollis präsidiert wurde. Im Vorder-
gründ der Beratungen stand ew neues Programm für
die Lehrlingsprüfungen im Malerberuf, das von der
Verbandslettung gestützt auf die eigenen Erfahrungen
und solche anderer kantonaler Verbände ausgearbeitet
worden war. Der neue Prüfungsplan geht nun an die
kantonale Prüfungskommission. In der Diskussion wurde
erneut und dringend der Wunsch an alle Behörden ge-
richtet, zu einer gesunden und gerechten Preisgestaltung
im Malergewerbe Hand zu bieten und die alle schädi-
gende Preisdrückeret und Schmutzkonkurrenz zu bekämpfen.

Im letzten Jahr ist auf Veranlassung des Malermeister-
Verbandes ein berufskundlicher Unterricht für alle Maler-
lehrlinge unseres Kantons eingerichtet worden, was als
ein erfreulicher Fortschritt zu betrachten ist. Alle Be-
strebungen zur Förderung der beruflichen Tüchtigkeit des
Nachwuchses haben aber nur dann einen dauernden Wert,
wenn diese berufliche Tüchtigkeit dann später im prak-
tischen Berufsleben durch eine gerechte Preisberechnung
anerkannt wird. Hier ist die Mithilfe der Behörden
und arbeitvergebenden Stellen unumgänglich. Wenn
der Schutz eines korrekt errechneten Preises in der Ar-
beitspraxis fehlt, ist der Schmutzkonkurrenz und damit
der mangelhaften Arbeitsausführung Tür und Tor ge-
öffnet. Die Behörden haben es in der Hand, bei Offerten,
die eine nennenswerte Preisdifferenz aufweisen, durch
Heranholung der Meisterschaft zur Detailkalkulation die

Einzelheiten der Preisgestaltung kennen zu lernen und
zu überprüfen, was bei gerechtem Entscheid und gutem
Willen von selber zur Ausschaltung der Preisunterbie-
tung und auch der Überforderung führen würde. Der
Maler- und Gipsermeisterverband des Kantons Glarus
will die berufliche Qualität und das wirtschaftliche Fort-
kommen seiner Berufsangehörigen fördern; das kann er
aber nur dann, wenn eine gesunde Preisberechnung auch
von den Behörden anerkannt wird.

WohnvngSauSftellung im Kunstgewerbemuseum in
Zürich. Am 8. Januar wurde im Kunstgewerbemuseum
die Wanderausstellung „Die Wohnung für das Existenz-
Minimum" eröffnet, die einen Teil des Materials ver-
wendet, das bei Gelegenheit des zweiten Kongresses für
veues Bauen in Frankfurt a. M. zusammengestellt wurde.
Knser Kü-Korrespondent hat über diese Wanderausstel-
lang in der „Handwerker-Ztg. "Nr. 40 bereits berichtet,
anläßlich der Ausstellung im Gewerbemusenm Basel.

(Red.)

(Universsl-Lsnàsâxe üwä. ö. à) ös

K. s cie. z - sku«z«z

Totentafel
5 Heinrich Arnold Oetiker-Morf. vaumeister w

Bubikon (Zürich), starb am 8. Januar im Alter von
50 Jahren.

-j- Hermann Svtermeister, Malermeister in Zofingen
(Aargau), starb am 14. Januar im Alter von 57 Jahren.

-j- Raimund ProchaSka, Malermeister in Zug, starb
am 15. Januar im Alter von 53 Jahren.

î .Laver Wohnhas, Schreinermeister iu GlaruS,
starb am 19. Januar im Alter von 53 Jahren.

î Ulrich Ritter, Baumeister in Thalwil, starb am
19. Januar im Alter von 77 Jahren.

Vîlîààtt.
Das neue 'Baugesetz im Kanton Zürich. Der Re-

gierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat eine Vorlage
für das neue Baugesetz, im Wesentlichen mit den Neue-
rung en: Die Gemeinden sind berechtigt, das Gesetz unter
regierungsrätlicher Genehmigung ganz oder teilweise an-
zuwenden; fie müssen Bebauungspläne aufstellen, in denen
auch die Wohn-, Geschäfts- und Industriegebiete ausge-
schieden sein müssen. Die im Bebauungsplan enthaltenen
Projekte für das öffentliche Hauptstraßennetz und die Ent-
Wässerungsgrundlagen bedürfen der regierungsrätltchen
Genehmigung, auf die sich sodann das Expropriations-
recht stützt. Bei der überbauung zu Wohnzwecken soll
die offene und niedere Bauweise bevorzugt werden, und
für Wohnstraßen soll der ruhige Charakter gesichert sein.
Wo es notwendig ist, stellt der Regierungsrat mit den
Gemeindebehörden zusammen einen einheitlichen Gesamt-
plan auf, dem sich die Gemeinde-Bebauungspläne anzu-
passen haben. Ferner müssen die Gemeinden Bauord-
nungen erlassen, die alle bau-, feuer-, gesundheits- und
verkehrspolizetlichen Verhältnisse enthalten. Die Pläne
für projektierte öffentliche Verkehrswege sollen unter Aus-
schreibung einer 14tägigen Rekursfrist öffentlich ausge-
legt werden. Sofern an Straßen I. und II. Klasse die
Gemeinden die Festsetzung von Bau- und Niveaulinien
unterlassen, ist die Direktion der öffentlichen Bauten zur
Herstellung eines Projektes auf Kosten der Gemeinde
berechtigt. Die Gebäudesockel dürfen nicht über die Bau-
linien, deren Abstand mindestens 12 m betragen soll,
vorragen. Die Gemeinden können, wo nötig, im Quar-
tierplanverfahren rückwärtige oder Jnnenbaulinien an-
ordnen, und unter Entschädigung der Grundeigentümer
zur Freihaltung von öffentlichen Anlagen Linien festsetzen.
Die Ouartierpläne unterliegen mit Bezug aus die Fest-
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feßutig ber Sau» unb Slioeaulinfen bet ©enehmigung.
©te nicht ober nut teilwetJe non bet ©emelnbe öfter»
nommetien Roßen oon ©rönanlagen unb Spielplänen
werben butch ftefonberen Serleger oerteilt. Seljnt ein
Quarltergenoffe ftei ber ©rftellung einer Duartlerßraße
bte Seteiltgung aft, fo ift bte ©tnfauffumme oftne 31«$
an bie ©rßeHer na^jujanien, foftalb längs ber Straße
auf bem ©runbftüct geftaut ober bie Strafe tatfächltdh
ftenflßt wirb, in jebem gälte after ttad^ Ablauf non 15
fahren feit ber gertigßeUung ber Straße, ©te ©emeinbe»
beftärbe ïann bte Steoifton eines CluartierplaneS aucfj fte»

[fließen, wenn ^Beteiligte, beten ©runbeigentum mehr
als Ys ber ©runbßäclje beS QuartierplangeftieteS aus»
macht, ße begehren. SBenn auf einer fonft fteftauftaren
gläc|e wegen ber Iftgrenjung eine Seftauung md§t tnög»
lidfj iß, fo iß ber (Eigentümer jebeS ©runbßüdeS befugt,
etne ©renjftereinigung auf bem 9Bege beS AuStaufdjjeS
Zu Bedangen. Qebem ^Beteiligten iß ein Pan mit Ab»
re^nung jusußeflen; gegen bte Aufßelluttg ber Roßen
fann refurrtert metben. ©te ©emeinbe iß berechtigt,
SJlit» ober ©efamteigentömer einer ßiegenfeftaft zur Se»

ßeHung eines gemeinfamen SertreterS anzuhalten. ©a,
wo bem ©runbeigentümer ein ÇelmfchIagSrecht pßeftt,
werben Streitfragen nach bem ©efeß öfter bie Abtretung
non pioatredjten enifehteben, wonach ß<h auch bie Set»
tragSpß'chten ftei SBertoermehrung con ßtegenfehaften
burch öffentliche Sauten richten. An bte Roßen ber An»
läge oon ©rottoiren mit ©tnfehtuß beS SanberwerfteS
haften bte Anßößer Seiträge ju leißen. ©te Summe
ber Seiträge barf höthßer.S bte fpälfte ber Roßen fte»

tragen, ©te ©emetnben ßnb berechtigt, öfter bie Se»

nâfcung, ben Unterhalt, bte Steinigung unb bte Seleuch«
tung ber pioatßraßen famt Steftenanlagen Sorfchriften
aufjußeQen. Äoßenpßid)tig ßnb bie (Eigentümer ber
Straßenßäche unb bte Inhaber con SBegredfjten. ®ie
©runbßücfe bärfen höchße«$ auf eine ©lefe non 20 m
oon ber Saulime teeg mit einem einzigen felftßänbigen
©eftäube äfterftaut metben. ©er Aftßanb oon ber ©renje
unb oon ben Slad&ftargeftäuben iß oon ber UmfaffungS»
mauer auS ju meffen.

AuS Dem Sftaurergewerfte. Stach langen Semöhungen
unb Sorarfteiten iß eS gelungen, auch fß* b^ Rantone
St. ©allen unb Appenzell jroet SJlauteranlernïurfe unb
gadEffutfe einzurichten, mie ße ber Schmeßerifche Sau»
meißeroetftanb in anbern Rantonen unb mit (Erfolg burch»
geführt hat. ©er Rurs iß für Sehrlinge aus ben San«
tonen St. ©allen unb Ippensen fteßimmt unb roirb burch
ben Sunb, burch bte fteiben RantonSregierungen unb burch
bie Stabt St. ©allen in entgegenïommenber äöetfe fuft»
centioniert. ©te Rursleitung liegt tn ben £>änben oon
#errn Ingenieur SB. 3- gelier tn Sern, ber im
Auftrage beS Sdftwetzerifchen Saumetßer-SerftanbeS fdfjon
otele berartige Rurfe geleitet hat. (ES hat ßdfj benn auch
eine große 3ahl »an Sehlingen, bie bereits tn einem
SehroerhältniS ßeften, pr ©etlnahme am Rurs gemelbet.
gür ben zweiten RurS, ber 00m 5. SJlätj ftiS 5. SKpril
bauert, fann noch eine ftefdfjränfte Anzahl oon Qüng»
lingen, bte ß«h bem SWauretfteruf pmenben wollen unb
fterettS eine fteßimmte Sehrßelle in 3luSßd^t haften, auf-
genommen werben. Allfällige Anmelbungen ßnb an bte

©efchäftsßelle beS ©ewerfteoerftanbeS St. ©allen
p richten.

Literatur*
(Rorrefp.) Sie „©eutfdje Saujettung* bringt tn

Str. 104, ber leßten beS QahreS 1929, einen mit Plänen
unb Silbern auSgeßatteten Artifel öfter baS neue @e»
ftäube berSchweijerifdhenSolfSftanf in Solo»
thurn, einen Sau, ber ben SRittelweg jwifdEjen öfter»

liefertet unb neuzeitlicher Sauweife eingefchlagen hat unb
Zwedtmäßige ©urchftilbung mit harmonifdher formen»
geftung tn angenehmer SBetfe cerfttnbet. — Qn ber Sei»
läge „SJtoberner SBohnftau" biefer Stummer fchretftt ber
ftefannte Ard!)iteft Otto ÇaeSler in ©eile öfter baS

©hema „SEBohnen unb Siebein" unb jeigt an f>anb
etlicher SanbaufteilungSpläne, mte er bem ©runbfah
„Rein Siaum ohne Sonne" pm ©urchftrudh oerhelfen
wiH. ©empfolge ßnb feine ^äuferjeilen benn auch ß^
ßreng Storb»Süb gerichtet. — ©te oorhergehenbe Sto»

oemfternummer berfelften Setlage war ftetnahe ganz ber

2Bohnfiebelung®ammerßoc!tnRarlSruhei. S.
gewibmet, oon welcher bis heute ber etße Sauaftfcljm't
mit 228 SBohnungen Unb 23 oerfdfjiebenen SOBohnungS»

tppen ausgeführt iß. ©er Sirtitel ßammt auS ber gebet
oon griff (Eifelen, bem Schriftleiter ber „©eutfcfjen
Saujeitung", unb ortentiert trefflich öfter bie ganje glnan»
jierung ber Stebelung, bie Aufteilung ber SDBoftnungen,
bie Saufonßruftionen unb bie SJttetpreife. ®aS Stu»
bium ber ganjen Anlage wirb babutdE) ftefonberS intet»
eßant, baß bie einzelnen SBohnftauSgruppen oon neun
oerfdfttebenen beutfdhen Architeftenßrmen bearbeitet wor»
ben ßnb, oon weichen bte petfönlichen neueßen Außaf»
fungen ©eßalt annehmen Eonnten. — gerner fet noch

auf bie ©Oppelnummer 102/3 berfelften 3eitfdhrift auf'
merffam gemacht, welche neben anberem etne ©arfteHung
ber neuen SiemenSftaftn bei Serlin mit ihren
phfretdfjen Städten unb Sahnhöfen reinlidhßer unb jwedt»

btenltchßer neuer Sauart — etne rechte Augenmelbe für
neuzeitlich eingeßeßte Ingenieure unb Architeften — zum
Aftbrudf bringt. (Rü.)

Ins 1er - Sir lit teilte.
fragt*.

SB. SerfititfS», Äanfcft» nnft ftsfteitëgefndje roteb»
unter biefe tRubrlt nidjt anfgenontmen ; berartige Anjeige»
geftBren in ben ^nferatenteii beS SBtatteS. — ®en grage«i
»elcfte „unter ®ftiffre" erfefteinen fallen, mode man SO ®tö-
in SWarfen (für 3"f«"'ung ber Offerten) œtb wenn bie ßfrag'
mit Abreffe beS grageffeHerS erfebeinen foH, 80 beilegen.
ÎBtnn feine SKarftn ntitgefsfttcfi Werften, fann ftie Sfrml<
«sidjt CKfaenomm«a werben.

684. SOBer hätte einen neuen ober gebrausten $rucfapparat
für ®anbfd)Ieifmafd)ine abzugeben, eoentueü mit guhrunggftange.
2.60 lattß? Offerten an Söiüq Heller, ßimmermeifter, Dberaacb
(ShufSau).

685. SQBer liefert ©teinbredjer unb SRobölmotoren, neu ober

gebraucht, mit ©arantie? Seiftung jirta 20—30 m* pro 2a0'
Offerten an £jcf}. ©raf, med). Schreinerei, ©piej (Sern).

686. Sßer todre Abgeber oon ca. 50 m SHippenrohr, roetio

möglid) nid)t über 120 mm ®urchmeffer Offerten an Mubolf
6aufermann, SOiöbelfabrit, ©eengen (Aargau).

693. 3Ber hätte 1 gebrauchte, aber noch 8"te ïerrajte»
bobenfd)Ieifmafd)ine, tragbareë ©pftem, abzugeben? Offerten untet
©hifße 693 an bie @rpeb.

694. ©er hätte unter ©arantie abzugeben einen 3—5 Hj
®rehftrom=2Wotor, 240 Soft, 40 Venoben, mit ©eftaftfaften? Dr
fetten an @. Oîeber, Çobeltoerî, Sangnau t. ©.

695. ©er hat zirfa 5000 kg ©tfen» ober ©uhftücfe abju»

geben unb rote teuer? (Sinzeine ©lüde bürfen nicht über 2 ^
lang unb nid)t über 200 kg fchtoer fein, ©onft ift ade§ Z" 6^
brauchen, toeil bie ©are nur al§ Selaftung zum einbetonieren
loenbet roirb. Offerten unter (Sftiffre 695 an bie ffijpeb.

696. ©er ift Abgeber oon gebämpften unb ungebämpf^'
buchenen ïreppentritten nach Schablone, auf 9Jlafs gugefc^ttttteu,
gehobelt unb genutet, 42 mm fertig, ca. 0,85—1,30 m lang, mittle
breite 20—25 cm, ca. 145 @tücf, franfo SBerffiätte? Dff^^
unter ©hiffre 696 an bie (Sjpeb. „697. ©er liefert prattifche unb hanbliche SOÎafdjttte J"'
AuSfdjneiben oon ßarzgalten in ®ougIa§» unb Sitchpine»^"'
Siemen Offerten an iftoftfad) 23709, Sugano. »

698. after hätte abzugeben ca. 60 m* ©eftblech'Sebach""®.'
Offerten mit 5ßrei§angaben an ©ottfrieb Süfcf)er, ©emeinbei®'
fiirchleerau (Aargau).

699. ©er hat eine gut erhaltene ftolzbtehbanf abzug^„
ober roer liefert neue? Offerten an ^of. ©genfer ©Shne,
(©olothum),

514 MM-. Wwetz

setzung der Bau- und Niveaulinien der Genehmigung.
Die nicht oder nur teilweise von der Gemeinde über-
nommenen Kosten von Grünanlagen und Spielplätzen
werden durch besonderen Verleger verteilt. Lehnt ein
Quarliergenofse bei der Erstellung einer Quartierstraße
die Beteiligung ab, so ist die Etnkaufsumme ohne Zins
an die Ersteller nachzuzahlen, sobald längs der Straße
auf dem Grundstück gebaut oder die Straße tatsächlich
benützt wird, in jedem Falle aber nach Ablauf von 15
Jahren seit der Fertigstellung der Straße. Die Gemeinde-
behörde kann die Revision eines Quartterplanes auch be-

schließen, wenn Beteiligte, deren Grundeigentum mehr
als V- der Grundfläche des Quartierplangebietes aus-
macht, sie begehren. Wenn auf einer sonst bebaubaren
Fläche wegen der Abgrenzung eine Bebauung nicht mög-
sich ist, so ist der Eigentümer jedes Grundstückes befugt,
eine Grenzbereinigung auf dem Wege des Austausches
zu verlangen. Jedem Beteiligten ist ein Plan mit Ab-
rechnung zuzustellen; gegen die Aufstellung der Kosten
kann rekurrtert werden. Die Gemeinde ist berechtigt,
Mit- oder Gesamteigentümer einer Liegenschaft zur Be-
stellung eines gemeinsamen Vertreters anzuhalten. Da,
wo dem Grundeigentümer ein Heimschlagsrecht zusteht,
werden Streitfragen nach dem Gesetz über die Abtretung
von Privatrechten entschieden, wonach sich auch die Bei-
tragspfl'chten bei Wertoermehrung von Liegenschaften
durch öffentliche Bauten richten. An die Kosten der An-
läge von Trottoiren mit Einschluß des Landerwerbes
haben die Anstößer Beiträge zu leisten. Die Summe
der Beiträge darf höchstens die Hälfte der Kosten be-

tragen. Die Gemeinden sind berechtigt, über die Be>

nützung, den Unterhalt, die Reinigung und die Beleuch-
tung der Prioatstraßen samt Nebenanlagen Vorschriften
aufzustellen. Kostenpflichtig sind die Eigentümer der
Straßevfläche und die Inhaber von Wegrechten. Die
Grundstücke dürfen höchstens auf eine Tiefe von 20 m
von der Baulinie weg mit einem einzigen selbständigen
Gebäude überbaut werden. Der Abstand von der Grenze
und von den Nachbargebäuden ist von der Umfasfungs-
mauer aus zu messen.

Aus Sem Maurergewerbe. Nach langen Bemühungen
und Vorarbeiten ist es gelungen, auch für die Kantone
St. Gallen und Appenzell zwei Maureranlernkurse und
Fachkurse einzurichten, wie sie der Schweizerische Bau-
meisterverband in andern Kantonen und mit Erfolg durch-
geführt hat. Der Kurs ist für Lehrlinge aus den Kan-
tonen St. Gallen und Appenzell bestimmt und wird durch
den Bund, durch die beiden Kantonsregterungen und durch
die Stadt St. Gallen in entgegenkommender Weise sub>

ventioniert. Die Kurslettung liegt in den Händen von
Herrn Ingenieur W. I- Heller in Bern, der im
Auftrage des Schweizerischen Baumeister-Verbandes schon
viele derartige Kurse geleitet hat. Es hat sich denn auch
eine große Zahl von Lehrlingen, die bereits in einem
Lehrverhältnis stehen, zur Teilnahme am Kurs gemeldet.
Für den zweiten Kurs, der vom 5. März bis 5. April
dauert, kann noch eine beschränkte Anzahl von Jünc-
ltngen. die sich dem Maurerberuf zuwenden wollen und
bereits eine bestimmte Lehrstelle in Aussicht haben, auf-
genommen werden. Allfällige Anmeldungen sind an die
Geschäftsstelle des Gewerbeverbandes St. Gallen
zu richten.

Literatur.
(Korresp.) Die „Deutsche Bauzeitung* bringt in

Nr. 104, der letzten des Jahres 1929, einen mit Plänen
und Bildern ausgestatteten Artikel über das neue Ge-
bäude der Schweizerischen Volksbank in Solo-
thurn, einen Bau, der den Mittelweg zwischen über-
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lieferter und neuzettlicher Bauweise eingeschlagen hat und
zweckmäßige Durchbildung mit harmonischer Formen-
gebung in angenehmer Weise verbindet. — In der Bei-
läge »Moderner Wohnbau" dieser Nummer schreibt der
bekannte Architekt Otto Haesler in Celle über das
Thema „Wohnen und Siedeln" und zeigt an Hand
etlicher Landaufteilungspläne, wie er dem Grundsatz
„Kein Raum ohne Sonne" zum Durchbruch verhelfen
will. Demzufolge sind seine Häuserzeilen denn auch stets
streng Nord-Süd gerichtet. — Die vorhergehende No-
vembernummer derselben Betlage war betnahe ganz der

Wohnsiedelung Dammerstock in Karlsruhe i. B.
gewidmet, von welcher bis heute der erste Bauabschni't
mit 228 Wohnungen und 23 verschiedenen Wohnungs-
typen ausgeführt ist. Der Artikel stammt aus der Feder
von Fritz Eiselen, dem Schriftleiter der „Deutschen
Bauzettung", und orientiert trefflich über die ganze Finan-
zierung der Stedelung, die Aufteilung der Wohnungen,
die Baukonstruktionen und die Mietpreise. Das Gtu-
dium der ganzen Anlage wird dadurch besonders inter-
estant, daß die einzelnen Wohnhausgruppen von neu»
verschiedenen deutschen Architektenfirmen bearbeitet wor-
den sind, von welchen die persönlichen neuesten Auffas-
sungen Gestalt annehmen konnten. — Ferner sei noch

auf die Doppelnummer 102/3 derselben Zeitschrift auf-
merksam gemacht, welche neben anderem eine Darstellung
der neuen Siem.ensbahn bei Berlin mit ihren
zahlreichen Brücken und Bahnhöfen reinlichster und zweck-

dienlichster neuer Bauart — eine rechte Augenweide für
neuzeitlich eingestellte Ingenieure und Architekten — zum
Abdruck bringt. (kü.)

«« der Prixk. - M die PriA.
KK. BeskMlfS-, Tausch- Ulld ArbeitSgesnche werde»

«mter diese Rubrik nicht ausgenommen; derartige Anzeige«
gehöre» in den Inseratenteil des Blattes. — Den Frage«,
welche „unter Chiffre" erscheinen sollen, wolle man SV Ctö
tu Marken (für Zusendung der Offerten) und wenn die Frage
mit Adresse des Fragestellers erscheinen soll, CtS. beilegen-
Wen» keine Marke« mitgeschickt werden» kann die Frag«
«icht ausgenomMkn werden.

684. Wer hätte einen neuen oder gebrauchten Druckapparat
für Bandschleifmaschine abzugeben, eventuell mit Führungsstange,
2.60 lang? Offerten an Willy Keller, Zimmermeister, Oberaack
(Thurgau).

683. Wer liefert Steinbrecher und Rohölmotoren, neu oder

gebraucht, mit Garantie? Leistung zirka 20—30 m- pro Tag-
Offerten an Hch. Graf, mech. Schreinerei, Spiez (Bern).

686. Wer wäre Abgeber von ca. SV m Rippenrohr, wen«
möglich nicht über 120 mm Durchmesser? Offerten an Rudolf
Häusermann, Möbelfabrik, Seengen (Aargau).

69Z. Wer hätte 1 gebrauchte, aber noch gute Terrazzo'
bodenschleifmaschine, tragbares System, abzugeben? Offerten unter
Chiffre 693 an die Exped.

694. Wer hätte unter Garantie abzugeben einen 3—S A
Drehstrom-Motor, 240 Volt, 40 Perioden, mit Schaltkasten? Os-

ferten an S. Reber, Hobelwerk, Langnau i. E.
693. Wer hat zirka S000 KZ Eisen- oder Gußstücke abzu-

geben und wie teuer? Einzelne Stücke dürfen nicht über 2 w

lang und nicht über 200 KZ schwer sein. Sonst ist alles zu g^
brauchen, weil die Ware nur als Belastung zum einbetonieren ver-

wendet wird. Offerten unter Chiffre 695 an die Exped.
696. Wer ist Abgeber von gedämpften und ungedämpft

buchenen Treppentritten nach Schablone, auf Maß zugeschnitten-
gehobelt und genutet, 42 mm fertig, ca. 0,8S—1,30 m lang, mittler
Breite 20—25 cm, ca. 145 Stück, franko Werkstätte? Offert
unter Chiffre 696 an die Exped.

697. Wer liefert praktische und handliche Maschine
Ausschneiden von Harzgallen in Douglas- und Pitchpine-Rm'
Riemen? Offerten an Postfach 23709, Lugano. 9

698. Wer hätte abzugeben ca. 60 m^ Wellblech-BedachunS '

Offerten mit Preisangaben an Gottfried Lüscher, Gemeindera -

Kirchleerau (Aargau).
699. Wer hat eine gut erhaltene Holzdrehbank abzugev-

oder wer liefert neue? Offerten an Ios. Schenker Söhne, Dännr
(Eolothurn).
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